
ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (gem. § 84 Abs. 3 NBauo) 

 

1. Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften bezieht sich auf den gesamten 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 198 "Südlich der Gartenstraße". 

 

2. Innerhalb des Geltungsbereiches sind als Dachform von Gebäuden ausschließlich Sattel-, 

Walm- oder Krüppelwalmdach mit einer Dachneigung von 35°-45° zulässig. Dieses gilt nicht 

für Garagen und Nebengebäude mit einer Grundfläche £ 75,00 m² sowie für untergeordnete 

Bauteile, wie z. B. für Quergiebel, Dachgauben, Terassenüberdachungen oder Wintergärten. 

(§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO) 

 

3. Als Material für die Dacheindeckung der Gebäude (ausgenommen Wintergärten) sind 

innerhalb des Geltungsbereiches nur rote bis rotbraune, anthrazit oder schwarze Töne sowie 

nicht stark reflektierende Tondachziegel oder Betondachsteine (max. Glanzgrad 

"Seidenmatt") zulässig.  Hierzu sind ausschließlich Farbtöne zulässig, die sich an den rot-

rotbraun (Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 oder 8012) oder schwarz-

anthrazit (Nr.7009 - 7016 ,7021, 7024, 9005, 9007, 9011, 9017) Farben des Farbregisters RAL 

840-HR (matt) orientieren. Die Verwendung von Reet als Dachmaterial ist zulässig. (§ 84 Abs. 

3 Nr. 1 NBauO) 

 

4. Die Dachflächen von Hauptgebäuden sollen mit energetischen Anlagen versehen werden. Die 

Ausgestaltung der Anlagen muss sich an die Geometrie der jeweiligen Dachform anpassen. 

Dabei sind die Module parallel zur Dachfläche, lückenlos und mit mindestens 0,50 m Abstand 

von Dachrändern, Dachaufbauten oder Dacheinschnitten anzuordnen. Eine über die 

tragende Dachkonstruktion hinausgehende oder von der Dachfläche optisch losgelöste 

energetische Anlage (Überdachung) ist nicht zulässig. (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO) 

 

5. Innerhalb des Geltungsbereiches sind entlang der öffentlichen Verkehrsflächen 

Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 1,20 m zulässig und als frei wachsende oder 

geschnittene Hecken aus standortgerechten, heimischen Gehölzen zu gestalten. Dabei sind 

nur Gehölze aus der nachstehenden Liste zulässig. Alternativ sind senkrechte 

Holzlattenzäune zugelassen. Mauerwerk oder Metallbaustoffe sind lediglich für Toranlagen 

zulässig. Unterer Bezugspunkt ist die Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der 

nächstgelegenen Erschließungsstraße. (§ 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO) 

Zu verwendende Pflanzenarten: 

Hainbuche (Carpinus betulus), Weißdorn (Crataegus oxycantha), Rotbuche (Fagus sylvatica), 

Liguster (Ligustrum vulgare), Stechpalme (Ilex aquifolium) 

6. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch mit einer vollflächigen 

Bepflanzung (z.B. Bedeckung mit Rasen/Gras) anzulegen und zu unterhalten. Die Anlage und 

flächige Abdeckung von gärtnerisch anzulegenden Flächen mit Mineralstoffen wie 

Grauwacke, Kies, Wasserbausteinen o.ä. ist unzulässig. Dies gilt nicht für Wege und 

Zufahrten. Die überbaubaren Flächen sind, soweit diese nicht bebaut werden, ebenfalls 

gärtnerisch anzulegen. (§ 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO) 

 

 



Hinweis zu örtlichen Bauvorschriften: 

Gem. § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer den örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 

Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro 

geahndet werden. 


